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Telefon dienstl.
Amtsbezeichnung

bis
bis

1.

Dienststelle:

Zusätzliche Bemerkungen
Für die vorgesehene Nebentätigkeit werden Einrichtung, Personal oder Material der Anstellungsbehörde -nicht- in Anspruch genommen. (Falls doch, ist insoweit 
ein gesonderter Antrag zu stellen). Eine Inanspruchnahme von Einrichtung, Personal und Material ist nicht zulässig, solange keine ausdrückliche Genehmigung 
erteilt worden ist (§ 54 Abs. 1 LBG NRW).

Nebentätigkeiten werden grundsätzlich nur während des aktuellen Studienjahres genehmigt, da die Auswirkungen auf den Lehrbetrieb betrachtet werden 
müssen; dies gilt nicht, wenn diese wegen der vorgesehenen Zeiträume (abends, Wochenende) von vorne herein ausgeschlossen werden können.

Mir ist bekannt, dass ich vor Genehmigung dieses Antrags die beabsichtigte Nebentätigkeit nicht aufnehmen darf (§ 49 Abs. 1 LBG NRW).

Ich verpflichte mich, die Aufstellungen nach § 53 LBG NRW bzw. § 9 HNtV unverzüglich nach Abschluss des Kalenderjahres vorzulegen. 

6.

4.

5.

2.

3.

Nachname
Vorname

Art der Nebentätigkeit

Unterschrift Antragstellerin/Antragsteller

9.

10.

7.

8.

Ort, Datum

Stellungnahme und Unterschrift der Abteilungsleiterin/des Abteilungsleiters
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Antrag
auf Genehmigung einer Nebentätigkeit

gem. § 49 Abs. 1 LBG NRW i.V.m. § 52 Abs. 2 LBG NRW
(Lehre)

Dem Antrag sind Anlagen in Form von Verträgen, Einladungen, Informationsbroschüren, etc. unbedingt beizufügen!

PLZ
Ort

Hausnummer
Straße

Auftraggeberin/Auftraggeber oder Dienststelle, Adresse

von
von

Vorgesehene Gesamtdauer der Nebentätigkeit 
von - bis (Datum und Uhrzeit)

Wöchentliche Stundenzahl
a) der Nebentätigkeit
b) Vorbereitung, Reisen u.ä.

Soll die Nebentätigkeit entgegen § 52 Abs. 1 S. 1 LBG NRW 
während der Arbeitszeit ausgeübt werden?

Bitte Umfang angeben und die besonderen Gründe 
erläutern

Wo soll die Nebentätigkeit durchgeführt werden?

Ist die Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal oder 
Material vorgesehen?

Die folgenden Anlagen sind Bestandteil dieses Antrages:

Zahl und Art der derzeit wahrgenommenen 
genehmigten/angezeigten Nebentätigkeiten

Höhe der voraussichtlichen Vergütung



(1)

1.

2.

3.

(2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(4)

die Unparteilichkeit oder die Unbefangenheit der Beamtin oder des Beamten beeinflussen kann,

§ 49 LBG NRW

Genehmigungspflichtige Nebentätigkeit
Die Beamtin oder der Beamte bedarf, soweit sie oder er nicht nach § 48 zur Übernahme verpflichtet ist, der vorherigen Genehmigung

zur Übernahme eines Nebenamtes, 

zur Übernahme einer Nebenbeschäftigung gegen Vergütung, zu einer gewerblichen Tätigkeit, zur Mitarbeit in einem Gewerbebetrieb oder zur Ausübung eines freien Berufes und

zum Eintritt in den Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in ein sonstiges Organ einer Gesellschaft oder eines in einer anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens, 
soweit diese einen wirtschaftlichen Zweck verfolgen, sowie zur Übernahme einer Treuhänderschaft.

Die Wahrnehmung eines öffentlichen Ehrenamtes sowie einer unentgeltlichen Vormundschaft, Betreuung, Pflegschaft oder Testamentsvollstreckung gilt nicht als Nebentätigkeit. Ihre 
Übernahme ist der dienstvorgesetzten Stelle vor Aufnahme schriftlich anzuzeigen.

Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Nebentätigkeit dienstliche Interessen beeinträchtigen kann. Ein solcher Versagungsgrund liegt insbesondere vor, wenn die Nebentätigkeit

nach Art und Umfang die Arbeitskraft der Beamtin oder des Beamten so stark in Anspruch nimmt, dass die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer oder seiner dienstlichen Pflichten 
behindert werden kann,

die Beamtin oder den Beamten in einen Widerstreit mit den dienstlichen Pflichten bringen kann,

in einer Angelegenheit ausgeübt wird, in der die Behörde oder Einrichtung, der die Beamtin oder der Beamte angehört, tätig wird oder werden kann,

Der Zeitraum gemäß § 41 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes beträgt für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte oder frühere Beamtinnen und Beamte mit 
Versorgungsbezügen fünf Jahre, bei Eintritt in den Ruhestand nach § 31 Absatz 1 drei Jahre. Ein Verbot nach § 41 Satz 2 des Beamtenstatusgesetzes wird durch die letzte 
dienstvorgesetzte Stelle ausgesprochen; es endet spätestens mit Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen.

zu einer wesentlichen Einschränkung der künftigen dienstlichen Verwendbarkeit der Beamtin oder des Beamten führen kann oder

dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung abträglich sein kann.

Die Voraussetzung des Satzes 2 Nummer 1 gilt in der Regel als erfüllt, wenn die zeitliche Beanspruchung durch eine oder mehrere Nebentätigkeiten in der Woche ein Fünftel der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit überschreitet. Im Falle einer begrenzten Dienstfähigkeit (§ 27 des Beamtenstatusgesetzes) gilt Satz 3 mit der Maßgabe, dass die herabgesetzte 
wöchentliche Arbeitszeit zugrunde zu legen ist.
Die Genehmigung ist für jede einzelne Nebentätigkeit zu erteilen und auf längstens fünf Jahre zu befristen. Sie kann mit Auflagen und Bedingungen versehen werden. Die 
Genehmigung erlischt bei Versetzung zu einer anderen Dienststelle.

Ergibt sich nach der Erteilung der Genehmigung eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen, so ist die Genehmigung zu widerrufen.

§ 52 LBG NRW
Ausübung der Nebentätigkeit, Verfahren, Tätigkeit von Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten und früheren Beamtinnen und 

Beamten mit Versorgungsbezügen
Nebentätigkeiten, welche die Beamtin oder der Beamte nicht auf Verlangen (§ 48), Vorschlag oder Veranlassung ihrer oder seiner dienstvorgesetzten Stelle übernommen hat, darf sie 
oder er nur außerhalb der Arbeitszeit ausüben. Ausnahmen dürfen nur in besonders begründeten Fällen zugelassen werden, wenn dienstliche Gründe nicht entgegenstehen und die 
versäumte Arbeitszeit nachgeleistet wird.
Anträge auf Erteilung einer Genehmigung (§§ 49, 54) oder auf Zulassung einer Ausnahme (Absatz 1 Satz 2) und Entscheidungen über diese Anträge sowie das Verlangen nach § 48 und 
nach Absatz 4 bedürfen der Schriftform. Die Beamtin oder der Beamte hat die für die Entscheidungen erforderlichen Nachweise, insbesondere über Art und Umfang der Nebentätigkeit 
sowie die Entgelte und geldwerten Vorteile hieraus, zu erbringen; sie oder er hat jede Änderung unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Der Vorschlag und die Veranlassung der dienstvorgesetzten Stelle (Absatz 1 Satz 1) sind aktenkundig zu machen.

Die Beamtin oder der Beamte ist auf Verlangen der dienstvorgesetzten Stelle verpflichtet, über Art und Umfang der von ihr oder ihm ausgeübten Nebentätigkeit und die Höhe der dafür 
empfangenen Vergütung Auskunft zu geben.

§ 53 LBG NRW

Meldung von Nebeneinnahmen
Die Beamtin oder der Beamte legt am Ende eines jeden Jahres ihrer oder seiner dienstvorgesetzten Stelle eine jeden Einzelfall erfassende Aufstellung über Art und Umfang der 
Nebentätigkeit sowie über die Vergütungen vor, die sie oder er für eine genehmigungspflichtige oder eine nach § 51 Absatz 1 Nummer 2, 3 und 4 Buchstabe b nicht 
genehmigungspflichtige Nebentätigkeit innerhalb oder außerhalb des öffentlichen Dienstes erhalten hat, wenn diese insgesamt die in der Rechtsverordnung nach § 57 zu 
bestimmende Höchstgrenze übersteigen.

§ 16 Abs. 4 NtV NRW

Genehmigung
Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn dienstliche Interessen nicht beeinträchtigt werden. In ihr ist der Umfang der zugelassenen Inanspruchnahme anzugeben. Die 
Genehmigung ist ganz oder teilweise zu widerrufen, wenn die Inanspruchnahme zu einer Beeinträchtigung der dienstlichen Interessen führt. Sie ist ferner zu widerrufen, wenn das 
Nutzungsentgelt für die Inanspruchnahme nicht entrichtet wird. Die §§ 48 und 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes bleiben unberührt.

§ 10 HNtV NRW

Genehmigungspflicht

Das beamtete Personal bedarf der vorherigen Genehmigung, wenn es bei der Ausübung einer Nebentätigkeit Einrichtungen, Personal oder Material des Dienstherrn in Anspruch 
nehmen will. Das Gleiche gilt, wenn in der Hochschule zur Ausübung einer Nebentätigkeit mitarbeitendes Personal, das nicht vom Dienstherrn angestellt ist, tätig werden soll.

Den leitenden Abteilungsärztinnen und den leitenden Abteilungsärzten kann die Inanspruchnahme von Hochschulpersonal für Nebentätigkeiten gemäß § 6 Absatz 1 genehmigt 
werden, soweit dienstliche Interessen nicht beeinträchtigt werden und § 14 Absatz 4 beachtet wird.



(1)

(2)

(3)

1.

2.

§ 13 HNtV NRW

Höhe des Nutzungsentgelts
Das Nutzungsentgelt gilt als in keinem angemessenen Verhältnis im Sinne von § 18 Absatz 2 Nebentätigkeitsverordnung, wenn es offensichtlich mindestens um 50 Prozent des 
Pauschalbetrages erhöht oder herabgesetzt werden müsste.

Erforderlichenfalls ist von Amts wegen eine genaue Kostenerhebung zu veranlassen und gegebenenfalls ein individuelles Nutzungsentgelt festzusetzen.

Die Beamten sollen die für die Festsetzung des Nutzungsentgelts erforderlichen Aufzeichnungen und Nachweise fünf Jahre, vom Tage der Festsetzung des Nutzungsentgelts gerechnet, 
aufbewahren.

§ 9 HNtV NRW

Meldung von Nebeneinnahmen

Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst und ihnen gleichstehenden Nebentätigkeiten ohne Rücksicht darauf, ob sie genehmigungspflichtig sind, und

Nebentätigkeiten außerhalb des öffentlichen Dienstes, soweit die Tätigkeiten nach § 49 Absatz 1 Nummer 2 oder 3 Landesbeamtengesetz genehmigungspflichtig sind,

Die Beamtin und der Beamte hat dem Dienstvorgesetzten eine Aufstellung über die im Kalenderjahr bezogenen Vergütungen (§ 11 Nebentätigkeitsverordnung) aus

vorzulegen, wenn sie insgesamt die in § 13 Absatz 1 Satz 1 der Nebentätigkeitsverordnung in der jeweils geltenden Fassung genannte Höchstgrenze übersteigen. Die Aufstellung soll dem 
Dienstvorgesetzten unverzüglich nach Abschluss des Kalenderjahres vorgelegt werden.
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